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Wichtige Mitteilung, 
wir bitten um Beachtung !
Aus organisatorischen Gründen, muss der 
Redaktionsschluss des Amtsblattes vom 
05.09.2024 auf Freitag, den 23.08.2024 (11:00 
Uhr) vorverlegt werden.
Später eingehende Artikel können nicht mehr 
berücksichtigt werden.
Die Gemeindeverwaltung

Öff entliche Gemeinderatssitzung
Die nächste öff entliche Gemeinderatssitzung fi ndet statt am Mon-
tag, 12.08.2024 um 19:30 Uhr im Ratssaal des Bürgerhauses.
 
Tagesordnung:
1. Sanierung Brücke „Hauweg“ Glashütterstraße; Auftragsvergabe
2. Bauantrag Vereinfachtes Verfahren; Neubau eines EFH mit Car-

port und Abstellraum, Flurstück 14/4
3. Bauantrag Vereinfachtes Verfahren; Umbau Poolhaus in Unter-

stand für Pferde, Umbau Schuppen zu Putz- und Anbindeplatz, 
Errichtung zweier Aussenboxen und einem Putzplatz; Flurstück 
2817

4. Bekanntgaben
5. Anfragen
Die Bevölkerung wird zu dieser Sitzung recht herzlich eingeladen.
 
Frank-Michael Littwin
Bürgermeister

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Die Besprechung Ihrer Anliegen mit dem Bürgermeister kann 
nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 077 62 / 80 
689-0 erfolgen.
 
Bürgersprechstunde ohne Termin
Ohne vorherige Terminvereinbarung ist die Vorsprache beim 
Bürgermeister jeweils zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr an 
folgenden Tagen des Jahres 2024 möglich:
 
Montag, 09.09.2024 Montag, 07.10.2024
Montag, 04.11.2024 Montag, 02.12.2024

Bekanntmachung über die Durchführung des 
Volksbegehrens „Landtag verkleinern“ über 
das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahl-
gesetzes“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „Landtag verklei-
nern“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“ 
durchgeführt.

Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien 
oder amtlichen Sammlung erfolgen.
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, 12. August 2024 

beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten, also bis Dienstag, 11. Februar 2025, in von 
den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Beauf-
tragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung des 
Volksbegehrens einzutragen.

 Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-
tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vorna-
men, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich 
und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss 
bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Eintragungs-
blattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Gesetzesvorla-
ge und deren Begründung einzusehen. 

 Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig 
sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben 
sind oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. 

Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach

Grünschnittabholung
Samstag, den 27.07.2024
von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Parkplatz Erdmannshöhle
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Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungs-
rechts spätestens bis Dienstag, 11. Februar 2025 bei der Ge-
meinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person ihre 
Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der ge-
wöhnliche Aufenthalt besteht.

2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate und startet am 
Mittwoch, 11. September 2024 und endet am Dienstag, 10. 
Dezember 2024.

 Die Eintragungsliste für die Gemeinde Hasel
 wird in der Zeit vom 11. September 2024 bis 10. Dezember 2024
 im Einwohnermeldeamt, Hofstraße 2, 79686 Hasel
 zu folgenden Öffnungszeiten
 Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr
 für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten. 
 Der Zugang ist barrierefrei/rollstuhlgeeignet möglich.

 Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 
ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 
Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der 
dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass 
die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die 
den Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf 
Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur 
Eintragung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies 
sind alle Personen, die am Tag der Eintragung
- mindestens 16 Jahre alt sind,
- die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
- seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Rich-
terspruchs verloren haben.

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 
einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs-
liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklä-
ren. Dies ersetzt die Unterschrift. 

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

 Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetz-
entwurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes

 Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. 
S. 384), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 
2022 (GBl. S. 237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 1 wird die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ er-

setzt.
b) In Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.

2. In § 2 Absatz 3, 6 und 9 wird jeweils die Zahl „120“ durch die 
Zahl „68“ ersetzt.

3. In § 5 wird die Angabe „1 bis 70“ durch die Angabe „1 bis 38“ 
ersetzt.

4. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen  
zum Landtag

von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, 

Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, Sil-
lenbuch, Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, 
Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, 
Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Ober-
türkheim, Stammheim, Stuttgart-Ost, 
Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zu-
ffenhausen

3 Böblingen Die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, 
Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, 
Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafe-
nau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzge-
rlingen, Jettingen, Leonberg, Magstadt, 
Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rute-
sheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der 
Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Die Gemeinden Aichwald, Altbach, Balt-
mannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Ess-
lingen am Neckar, Hochdorf, Köngen, 
Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, 
Ostfildern, Plochingen, Reichenbach an 
der Fils, Wendlingen am Neckar, Wernau 
(Neckar) 

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
  die Gemeinden Steinenbronn, Walden-

buch
  vom Landkreis Esslingen 
  die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Alten-

riet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an 
der Teck, Dettingen unter Teck, Erken-
brechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, 
Großbettlingen, Holzmaden, Kirchheim 
unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Ech-
terdingen, Lenningen,Neckartailfingen, 
Neckartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, 
Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, 
Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensin-
gen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis
  die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, 

Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, 
Leutenbach, Plüderhausen, Remshalden, 
Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, 
Urbach, Waiblingen, Weinstadt, Welz-
heim, Winnenden, Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
  die Gemeinde Weissach
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  vom Landkreis Ludwigsburg
  die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eber-

dingen, Gerlingen, Hemmingen, Korn-
tal-Münchingen, Kornwestheim, Lud-
wigsburg, Markgröningen, Möglingen, 
Oberriexingen, Remseck am Neckar, 
Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen 
an der Enz 

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn
  die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Bra-

ckenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, 
Ilsfeld, Lauffen am Neckar, Leingarten, 
Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenho-
fen, Talheim, Untergruppenbach, Zaber-
feld

  vom Landkreis Ludwigsburg
  die Gemeinden Affalterbach, Benningen 

am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bis-
singen, Bönnigheim, Erdmannhausen, 
Erligheim, Freiberg am Neckar, Freuden-
tal, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessig-
heim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, 
Löchgau, Marbach am Neckar, Mundels-
heim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, 
Sachsenheim, Steinheim an der Murr, 
Tamm, Walheim

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
  vom Landkreis Heilbronn
  die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad 

Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ell-
hofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmin-
gen, Gundelsheim, Hardthausen am Ko-
cher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, 
Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Lö-
wenstein, Massenbachhausen, Möck-
mühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuen-
stadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, 
Offenau, Roigheim, Schwaigern, Siegels-
bach, Untereisesheim, Weinsberg, Wid-
dern, Wüstenrot

11 Schwäbisch Hall  Hohenlohekreis
 -Hohenlohe Landkreis Schwäbisch Hall
12 Backnang Vom Ostalbkreis
 -Schwäbisch Gmünd die Gemeinden Abtsgmünd, Bartho-

lomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, 
Eschach, Göggingen, Gschwend, Heu-
bach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, 
Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Obergrö-
ningen, Ruppertshofen, Schechingen, 
Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, 
Waldstetten

  vom Rems-Murr-Kreis
  die Gemeinden Allmersbach im Tal, 

Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, 
Burgstetten, Großerlach, Kirchberg an 
der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spie-
gelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach 
im Tal

13 Aalen-           Landkreis Heidenheim
 Heidenheim vom Ostalbkreis
  die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, 

Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), 
Essingen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirch-
heim am Ries, Lauchheim, Neresheim, 
Neuler, Oberkochen, Rainau, Riesbürg, 
Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, Unter-
schneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe
15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe
  die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eg-

genstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gon-

delsheim, Graben-Neudorf, Karlsbad, 
Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochs-
tetten, Malsch, Marxzell, Oberderdingen, 
Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulz-
feld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingar-
ten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
  Landkreis Rastatt
17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
  vom Rhein-Neckar-Kreis
  die Gemeinden Dossenheim, Edin-

gen-Neckarhausen, Eppelheim, Hed-
desheim, Hemsbach, Hirschberg an der 
Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Lau-
denbach, Schriesheim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald-    Tauber Main-Tauber-Kreis
  Neckar-Odenwald-Kreis
20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis
  die Gemeinden Angelbachtal, Bam-

mental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, 
Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, Hei-
ligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Lei-
men, Lobbach, Malsch, Mauer, Meckes-
heim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, 
Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, 
Rauenberg, Reichartshausen, Sand-
hausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schön-
brunn, Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, 
Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, Wil-
helmsfeld, Zuzenhausen

21 Bruchsal-      Vom Landkreis Karlsruhe
 Schwetzingen die Gemeinden Bad Schönborn, Bruch-

sal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neut-
hard, Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, 
Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, 
Waghäusel

  vom Rhein-Neckar-Kreis
  die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Ho-

ckenheim, Ketsch, Neulußheim, Ofters-
heim, Plankstadt, Reilingen, Schwetzin-
gen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
  Enzkreis
23 Calw Landkreis Calw
  Landkreis Freudenstadt
24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
  vom Landkreis Breisgau-Hochschwarz-

wald
  die Gemeinden Au, Bötzingen, Boll-

schweil, Breisach am Rhein, Ebringen, Eh-
renkirchen, Eichstetten am Kaiserstuhl, 
Gottenheim, Horben, Ihringen, March, 
Merdingen, Merzhausen, Pfaffenweiler, 
Schallstadt, Sölden, Umkirch, Vogtsburg 
im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach-        Landkreis Lörrach
Müllheim vom Landkreis Breisgau-Hochschwarz-

wald
  die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, 

Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, 
Buggingen, Eschbach, Hartheim am 
Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münster-
tal/Schwarzwald, Neuenburg am Rhein, 
Staufen im Breisgau, Sulzburg

26 Emmendingen-Lahr Landkreis Emmendingen
  vom Ortenaukreis
  die Gemeinden Ettenheim, Fischer-

bach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, 
Hofstetten, Kappel-Grafenhausen, Kip-
penheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, 
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Meißenheim, Mühlenbach, Ringsheim, 
Rust, Schuttertal, Schwanau, Seelbach, 
Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
  die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad 

Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Bibe-
rach, Durbach, Gengenbach, Hohberg, 
Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, 
Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, 
Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, Oppe-
nau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarz-
wald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sas-
bachwalden, Schutterwald, Seebach, 
Willstätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil-      
Tuttlingen Landkreis Rottweil
  Landkreis Tuttlingen
29 Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Kreis
  vom Ortenaukreis
  die Gemeinden Gutach (Schwarzwald-

bahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach, 
Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz
31 Waldshut Landkreis Waldshut
  vom Landkreis Breisgau-Hochschwarz-

wald
  die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, 

Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg 
(Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, 
Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, 
Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Ober-
ried, St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, 
Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
33 Tübingen Landkreis Tübingen
  vom Zollernalbkreis
  die Gemeinden Bisingen, Burladingen, 

Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, 
Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
  Alb-Donau-Kreis
35 Biberach Landkreis Biberach
  vom Landkreis Ravensburg
  die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad 

Wurzach, Kißlegg
36 Bodensee Bodenseekreis
  vom Landkreis Sigmaringen
  die Gemeinden Herdwangen-Schönach, 

Illmensee, Pfullendorf, Wald
37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
  die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amt-

zell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, 
Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bod-
negg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Mus-
bach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreu-
te, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, 
Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, 
Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Ried-
hausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, 
Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb-     Vom Landkreis Sigmaringen
 Sigmaringen die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, 

Bingen, Gammertingen, Herbertingen, 
Hettingen, Hohentengen, Inzigkofen, 
Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, 
Meßkirch, Neufra, Ostrach, Sauldorf, 
Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, 
Sigmaringendorf, Stetten am kalten 
Markt, Veringenstadt 

  vom Zollernalbkreis

  die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, 
Dautmergen, Dormettingen, Dottern-
hausen, Geislingen, Haigerloch, Hau-
sen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, 
Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, 
Schömberg, Straßberg, Weilen unter den 
Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der 
Burg

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung: Die Verkleinerung des Landtags trägt zur Effizienzstei-
gerung der Arbeit des Landtags und gleichzeitig zur erheblichen 
Kostenreduktion bei. Es steht zu befürchten, dass der Landtag durch 
das neue Wahlgesetz weiter aufgebläht wird. Es ist möglich, dass 
statt der bisher 154 Mandate die Sitzanzahl auf über 200 anwächst.“

Hasel, den 25.07.2024

gez. Weiß

Evangelische Kirchengemeinde
Monatsspruch August 2024

Der HERR heilt,
die zerbrochenen Herzens sind,

und verbindet ihre Wunden. 
Psalm 147,3

 
Gottesdienste
Sonntag, 28. Juli 2024
10 Uhr  Gottesdienst in Hasel mit Pfr. Ickelheimer
 
Sonntag, 4. August 2024
10 Uhr  Gottesdienst in Dossenbach mit Pfr. Ickelheimer
18 Uhr  Gottesdienst in der alten Kirche in Schopfheim mit 

Pfrn. Ulrike Krumm
  
Sonntag, 11. August 2024
10.00 Uhr  Gottesdienst in Maulburg mit Pfr. Paul Wassmer
18.00 Uhr  Gottesdienst in Langenau mit Pfr. Paul Wassmer
 
Sonntag, 18. August 2024
10.00 Uhr  Gottesdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
 in Schopfheim mit Prädin. Uschi Schmitthenner
18.00 Uhr  Gottesdienst in Eichen mit Pfrn. Ulrike Krumm
 
Sonntag, 25. August 2024
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hasel mit Pfr. i. R. Winfried Oelschlegel
18.00 Uhr  Gottesdienst in Fahrnau mit Pfrn. Nina Reichel

Sonntag, 1. September 2024
10.00 Uhr  Gottesdienst in Dossenbach 
 mit Pfr. i. R. Winfried Oelschlegel
18.00 Uhr  Gottesdienst in Gersbach „an der großen Bank“ 
 mit Prädikantin Uschi Schmitthenner
 
Sonntag, 8. September 2024
11.00 Uhr  Gottesdienst am Haseler Bahnhof; 
 es spielt der Musikverein Hasel
 
Weitere Gottesdienstangebote im Rahmen der Sommerkirche mit 
dem Thema „mutig stark beherzt“ finden Sie auf den Handzet-
teln, die in unseren Kirchen ausgelegt sind.
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Herzlich grüßt
Ihr Pfarrer Clemens Ickelheimer
 
Clemens.Ickelheimer@kbz.ekiba.de
 
Der Kirchenbezirk Markgräflerland hat eine Website. Sie können uns 
im Internet erreichen unter www.ekimgl.de. Dort finden Sie die ak-
tuellen Mitteilungen.
 
Evang. Pfarramt Hasel, Bündenfeldstraße 2
Tel. 707009, (bitte sprechen Sie auf den AB, Sie werden zurückgeru-
fen), E-Mail: Hasel@kbz.ekiba.de
Bürozeit: mittwochs von 9-12 Uhr

Gottesdienstordnung für die Seelsorgeeinheit 
der katholischen Pfarrgemeinden
St. Martin, Wehr, St. Ulrich, Wehr-Öflingen, 
St. Clemens und Urban, Schwörstadt
 
Öffnungszeiten Kath. Pfarrbüro Wehr:
Dienstag – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr, 
Donnerstag zusätzlich von 15.30 – 17.30 Uhr
Kirchplatz 1, Tel. 07762 52210. Email: info@seelsorgeeinheit-wehr.de
 
Sprechzeiten Pfarrer & Gelegenheit zur Beichte: 
nach Vereinbarung Tel. 07762/52210
 
Terminvereinbarung für Beratung / Trauerbegleitung 
bei Gemeindereferentin: 
Täglich, Pfarrbüro Öflingen, Tel. 07761/5534731, Mobil 0160/96220111
 
Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.seelsorgeeinheit-wehr.de
 
Gedanken für die neue Woche:
Auf, auf Brüder! Wenn es bei uns bis jetzt noch eine gewisse Un-
entschlossenheit gab, werfen wir sie zusammen mit aller Nach-
lässigkeit von uns, und laufen wir wie Verrückte nicht nur auf 
Gott zu, sondern auch zum Mitmenschen.
 
Gottesdienstzeiten:

Abkürzungen:
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, SE = Seelsorgeeinheit
 
Samstag, 20.07.2024 * Heilige Margareta, Jungfrau, Märtyrin 
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse
Sonntag, 21.07.2024 + 16. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Segnung des Jubelpaares 
  (Eiserne Hochzeit) Sieglinde und August Trefzger
Dienstag, 23.07.2024, * Heilige Birgitta, Schutzpatronin 
Europas 
W 15:30 Uhr Rosenkranz mit Kommunionfeier 
  im Pflegeheim der Bürgerstiftung Wehr
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier
Mittwoch, 24.07.2024 * Heiliger Christophorus, Märtyrer 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 25.07.2024 * Heiliger Jakobus, Apostel 
W 09:30 Uhr – 
 11:00 Uhr  Eucharistische Anbetung
S 16:00 Uhr – 
 18:00 Uhr  Eucharistische Anbetung
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier
Freitag, 26.07.2024 * Heiliger Joachim und heilige Anna, 
Eltern der Gottesmutter Maria 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier in der St. Josefskapelle 
  mit Taufe von Isa Yolanda Bühler
Samstag, 27.07.2024 * Mariengedächtnis am Samstag 
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse

Sonntag, 28.07.2024 + 17. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 30.07.2024 * Heiliger Petrus Chrysologus, Bischof 
W 15:30 Uhr Rosenkranz im Pflegeheim 
  der Bürgerstiftung Wehr
W 16:00 Uhr Eucharistiefeier im Pflegeheim 
  der Bürgerstiftung Wehr
Mittwoch, 31.07.2024 * Heiliger Ignatius von Loyola, Priester
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 01.08.2024 * Heiliger Alfons Maria von Liguori, 
Bischof 
W 09:30 Uhr – 
 11:00 Uhr  Eucharistische Anbetung
S 16:00 Uhr – 
 18:00 Uhr  Eucharistische Anbetung
Freitag, 02.08.2024 * Herz-Jesu-Freitag 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier Herz-Jesu-Freitag
Samstag, 03.08.2024 * Mariengedächtnis am Samstag 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse
Sonntag, 04.08.2024 + 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Ö 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 06.08.2024 * Verklärung des Herrn 
W 15:30 Uhr Rosenkranz im Pflegeheim 
  der Bürgerstiftung Wehr
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier
Donnerstag, 08.08.2024 *Heiliger Dominikus, Priester
W 09:30 Uhr – 11:00 Uhr Eucharistische Anbetung
S 16:00 Uhr – 18:00 Uhr Eucharistische Anbetung
Samstag. 10.08.2024 *Heiliger Laurentius, Diakon
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse
Sonntag, 11.08.2024 + 19. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 13.08.2024 * Dienstag der 19. Woche im Jahreskreis
W 15:30 Uhr Rosenkranz im Pflegeheim der Bürgerstiftung Wehr
Donnerstag, 15.08.2024 * MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL 
- HOCHFEST 
W 09:30 Uhr – 
 18:00 Uhr  Eucharistische Anbetung
S 16:00 Uhr – 
 18:00 Uhr  Eucharistische Anbetung
S 18:00 Uhr festliche Eucharistiefeier mit Kräuterweihe
Samstag, 17.08.2024 * Samstag der 19. Woche im Jahreskreis
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse
Sonntag, 18.08.2024 + 20. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Ö 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 20.08.2024 * Heiliger Bernhard von Clairvaux, Abt
 -TAG der EWIGEN ANBETUNG
W 09:00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten zum Tag der Ewigen 

Anbetung Betstunden von 9 Uhr - 18 Uhr durchge-
hend

W 18:00 Uhr feierliche Eucharistiefeier zum Abschluss des Tages 
der Ewigen Anbetung

Donnerstag,.22.08.2024 * Maria Königin 
W 09:30 Uhr – 
 11:00 Uhr  Eucharistische Anbetung
S 16:00 Uhr – 
 18:00 Uhr  Eucharistische Anbetung
Samstag, 24.08.2024 * Heiliger Bartholomäus, Apostel 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse
Sonntag, 25.08.2024 + 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
S 10:30 Uhr Eucharistiefeier
 
Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden der SE: 

Gebetsanliegen des Heiligen Vaters 
für den Monat August 2024:
Für politisch Verantwortliche: Wir beten, dass die politisch Verant-
wortlichen sich in den Dienst ihres Volkes stellen, sich für eine ganz-
heitliche menschliche Entwicklung und das Gemeinwohl einsetzen, 
sich um diejenigen kümmern, die ihren Arbeitsplatz verloren haben 
und den Ärmsten Vorrang geben.
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Gebet für den Frieden
Nehmen wir uns die Zeit und folgen wir der Einladung des Frie-
densläutens um 19 Uhr und beten wir um den Frieden für die ganze 
Welt, für unser Europa, für unser Heimatland und für den Frieden in 
unseren Familien. Denn Frieden muss erbeten werden, er muss von 
Gott kommen, die Welt kann uns diesen nicht geben. Das wichtigste 
und wirksamste und wertvollste Werkzeug von uns Christen ist das 
Gebet.
 
Ihre Postkarte aus Rom gegen Spende 
In wenigen Wochen ist es soweit: Die Ministranten werden vom 
29.07. bis 02.08.24 an der internationalen Mini-Wallfahrt in Rom teil-
nehmen. Möchten Sie auch aus der ewigen Stadt Rom eine Postkar-
te von den Minis erhalten? Dann können Sie ab sofort in den Kirchen 
in Wehr, Öflingen und Schwörstadt Ihren Namen und Adresse ver-
merken. Es werden bis Freitag, 26.07. in allen drei Kirchen entspre-
chende Adresszettel ausliegen sowie eine Spendenbox. Gegen eine 
Spende (für Postkarte und Briefmarke) schreiben wir Ihnen gerne 
direkt vom Petersplatz eine Postkarte.
Ihre Minis des Miniverbands Rhein-Wehra
 
Nächster ökumenischer Kindergottesdienst am 21. Juli 2024:
Am Sonntag, 21. Juli 2024 sind um 10:30 Uhr alle Kinder mit ihren 
Eltern / Großeltern herzlich eingeladen in die Paul-Gräb-Str. 2, Haus 
der Diakonie. Wir singen, feiern, beten, basteln und hören eine bibli-
sche Geschichte. Wir freuen uns auf Euch. Eur KiGo-Team
 
Trauer-Café Lichtblick
Am 31. Juli findet von 16 -17.30 Uhr das Trauer-Café Lichtblick in 
der Villa Berberich in Bad Säckingen statt. Das Trauer-Café ist ein 
offenes Angebot für trauernde Menschen. Man kann jederzeit 
vorbeischauen, auch ohne Anmeldung. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei Trauerbegleiterin Carmen Horvatic Tel.: 07761-
5534731.
 
Im Ferienmonat August findet im Wechsel nur eine Werktagsmes-
se statt.
Bitte beachten Sie die Gottesdienstordnung und die Homepage. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
 
Ewige Anbetung – Was ist das denn?
So oder ähnlich kann eine Reaktion sein, wenn jemand sagt 
„bei uns ist heute Tag der Ewigen Anbetung“. Im Grunde geht 
es darum, dass wir uns die ständige Gegenwart Jesu im Brot der 
Heiligen Kommunion im Tabernakel unserer Kirchen gegenwär-
tig machen und im Gebet eine innige Beziehung zu Jesus pflegen 
und aufrechterhalten. Die Ewige Anbetung ist eine jahrhunder-
tealte Tradition der katholischen Kirche. Grundlage dafür ist der 
Glaube an die Gegenwart Christi in der Eucharistie. Unsere (Erz-)
Diözese hat die Tage der Ewigen Anbetung über das ganze Jahr 
auf die Kirchengemeinden des Bistums verteilt. 

Jeder Gemeinde wird ein bestimmter Tag zugeteilt, an dem in 
einer Kirche das Allerheiligste verehrt wird. Für unsere Kirchen-
gemeinde wurde der 20. August eines jeden Jahres festgelegt. 
Wir laden Sie daher ganz herzlich zum Tag der Ewigen Anbetung 
ein. Kommen Sie heraus aus der Hektik des Alltags und lassen 
Sie sich ein auf Ruhe und Gebet. Bringen Sie Ihren Dank und Ihre 
Sorgen mit. Beten Sie auch stellvertretend für die Menschen, die 
warum auch immer, den Zugang zum Gebet verloren haben.

Wallfahrt nach Mariastein
Jeden Monat am 1. Mittwoch planen wir eine Pilgerfahrt zum Be-
nediktinerkloster Mariastein im Kanton Solothurn. Anmeldung bitte 
bis Freitagabend – 5 Tage vorher – bei Marija Jukic, Tel.: 07762 / 2742 
oder Mobil 01577 / 4515311
 
Eine schöne erholsame Ferienzeit, ob daheim oder in der Ferne, das 
wünscht Ihnen allen von Herzen

Ihr Pfarrer Matthias Kirner

SV Hasel e.V. informiert...
Saisonvorbereitung der Aktiven
Nach dem Trainingsstart vergangene Woche zeigte unsere Mann-
schaft im ersten Vorbereitungsspiel beim Kreisliga-A-Vertreter TUS 
Maulburg eine sehr ansprechende Leistung und verlor nur knapp 
mit 3:4. Die Torschützen waren Rico Schellin mit Traumtor von der 
Mittellinie aus (27‘/80‘) und Timo Schaub 68‘.
 
Das weitere Vorbereitungsprogramm:
24.7., 20.00 Uhr Spvgg Wehr – SV Hasel 
  (Frankenmatt Kunstrasen)
26.-28.7.   Trainingslager Schwäbische Alb mit Spielen 
  gegen die Kreiliga A-Mannschaften Ringsheim 
  und Burladingen
3.8., 16.00 Uhr SV Hasel – Tus Kl. Wiesental 2
11.8.,15.00 Uhr SV Istein – SV Hasel
24.8., 18.00 Uhr FV Fahrnau 2 – SV Hasel
 
Hinweis
Immer aktuell einsehbar sind die aktuellen Termine der Bezirkspokal- 
und Freundschaftsspiele unserer Aktivmannschaft auf unserer Home-
page www.sv-hasel.de mit dem Link zu www.fussball.de.
 

Kaffee-Nachmittag
des Krankenpflegeverein Hasel 
Die nächsten Termine sind am
Donnerstag, 08.08.2024 und 
Donnerstag, 22.08.2024
von 14:30  bis  17:00 Uhr 
Wie gewohnt treffen wir uns im Evang. Gemeindehaus Bünden-
feldstraße 2. 

Wir laden ein, unser Angebot zu nutzen.
Jeder ist herzlich willkommen.

Das Kaffeeteam 

Dauerkarten-Angebot für 
die Saison 2024/25 - auch als 
Geschenk geeignet!

Für unsere Fans bieten wir für die Saison 2024/25, die am 1.9. 
starten wird, wieder personalisierte Einzel- oder Partnerdauer-
karten für die Heimspiele zum Preis von € 30,00 bzw. € 50,00 an.
Die Karten können unter Mail sv-hasel@gmx.de oder Tel. 
07762/2689 unter Angabe von Vor- und Nachnamen für eine 
personalisierte Ausstellung bestellt werden.

HYDRANTEN IMMER FREIHALTEN!
HELFEN SIE MIT UND HALTEN SIE  
HYDRANTEN IMMER FREI!
Damit Hydranten im Ernstfall schnell gefunden 
werden können, ist es wichtig, dass die  
Hydrantenschilder immer gut sichtbar sind. 

Schneiden Sie deshalb bitte Bewuchs ab und  
schaufeln Sie im Winter keinen Schnee darüber. 

Außerdem sollten Sie beim Parken darauf 
achten, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug nicht über 
einem Unterflurhydranten parken.
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Familiensonntag am 04. August 2024
Wir bauen Zahnbürstenroboter im Bürstenmuseum Todtnau
Taucht ein in die faszinierende Welt der Technik und Kreativität am 
Familiensonntag im Bürstenmuseum Todtnau mit Kerstin Thoma 
vom FabLab Makerspace Rheinfelden! 
Bei diesem Event hast du die einmalige Gelegenheit, gemeinsam 
mit deiner Familie kleine Zahnbürstenroboter zu bauen und deine 
technischen Fähigkeiten zu entdecken. Kerstin, eine Expertin vom 
FabLab, wird euch dabei unterstützen und mit spannenden Ideen 
inspirieren.

Lass deiner Fantasie freien Lauf und erschaffe einzigartige Roboter-
kreationen, die nicht nur Spaß machen, sondern auch deine Krea-
tivität fördern. Erlebt gemeinsam einen unvergesslichen Familien-
sonntag im Bürstenmuseum Todtnau, wo Technikbegeisterte jeden 
Alters auf ihre Kosten kommen. Eine ideale Gelegenheit, um als Fa-
milie gemeinsam Neues zu entdecken und Spaß zu haben!

Wann:  04. August 2024, 14-17 Uhr
Wo:  Bürstenmuseum Todtnau, Spitalstr. 1b, Todtnau

Die Veranstaltung ist kostenlos.
Anmeldung ist nicht notwendig

Wir freuen uns darauf, mit euch diesen kreativen und inspirierenden 
Tag zu erleben!

Kulturhaus Todtnau e.V.
Dr. Ralf Andreas Thoma
Spitalstr. 1b, 79674 Todtnau
Tel.: +41 (0)61 2612000
e-mail: info@kulturhaus-todtnau.de
Web: www.todtnau.museum
 

Bitte beachten Sie den nachstehenden Termin:
Ausgabe Nr. 16 / KW 34 / 2024  
Redaktionsschluss: Freitag, 16.08.2024, 11:00 Uhr 
Später eingehende Berichte können nicht mehr berücksichtigt wer-
den!

Notruftafel und wichtige Rufnummern:
Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt: Telefon:  112

Polizei:  Telefon:  110
 
Polizei Wehr Telefon: 07762 807 80
 
Polizei Schopfheim Telefon: 07622 666980
 
Allgemeinärztlicher Notfalldienst Telefon: 116 117
 
Zahnärztliche Notdienstvermittlung
KZV/ZÄK Baden-Wüttemberg Telefon: 0761 120 120 00
 
Gift-Notruf Freiburg Telefon: 0761 19240
 
Kreiskrankenhaus Schopfheim Telefon: 07622 395-0
 
Kreiskrankenhaus Lörrach Telefon: 07621 416-0
 
Sozialstation – Diakoniestation Schopfheim e.V.
Kranken- und Altenpflege, Hauswirtschaftliche 
Hilfen, Familienhilfe Telefon: 07622 697350
 
Pflegestützpunkt Landkreis Lörrach / 
ipunkt der Fritz-Berger-Stiftung
Brombacher Straße 4
79539 Lörrach

Landkreis Lörrach

Jetzt Papierführerscheine umtauschen Zeit 
vor der Urlaubsphase nutzen Landkreis 
Lörrach.
Die Führerscheinstelle des Landkreises Lörrach erinnert an 
den notwendigen Tausch der letzten im Umlauf befindlichen 
Papierführerscheine. Bis zum 19. Januar 2025 müssen diese in 
den neuen einheitlichen und fälschungssicheren EU Karten-
führerschein umgetauscht sein. Bevor es am Jahresende knapp 
wird, ist jetzt vor der Urlaubsphase ein guter Zeitpunkt, um 
den Tausch zu tätigen. Die Bearbeitungszeit für den neuen Kar-
tenführerschein beträgt derzeit etwa sechs Wochen. Nach der 
von Bund und Land beschlossenen zeitlichen Staffelung sind 
Papier Führerscheininhaber der Geburtenjahrgänge 1971 und 
jünger an der Reihe, deren Führerschein bis einschließlich 31. 
Dezember 1998 ausgestellt wurde. Der Umtausch der bisheri-
gen Kartenführerscheine startet im darauffolgenden Zyklus. 
Alle Informationen zur Antragstellung, die persönlich vor Ort 
bei der Führerscheinstelle in der Palmstraße 3 erledigt oder 
postalisch eingereicht werden kann, sind nachzulesen unter 
www.loerrach-landkreis.de/eu-fuehrerschein. Auf dieser Seite 
können auch Online-Termine vereinbart werden.

Primo Sommerpause 
In KW 32 / 08.08.2024 

erscheint kein 
Amtsblatt !

Ende des redaktionellen Teils



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



Erste-Hilfe-Kurse im Landkreis Lörrach
auch während der Sommerpause

Kontakt über:  07621/5701745
ausbildung.wiesental@malteser.org 

Anmeldung online  
www.malteser.de/standorte/wiesental

Messgehilfe/in für Außendienst gesucht
Wir suchen ab sofort einen flexiblen, zuverlässigen und 
wetterfesten Mitarbeiter (m/w) auf geringfügiger Basis oder 
in Teilzeit zur Mithilfe bei vermessungstechnischen Arbeiten 
jeglicher Art. Fachkenntnisse sind nicht erforderlich.  
PKW-Führerschein erwünscht.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.

Vermessungsbüro Frey & Ganter, Herr Stefan Ganter                                          
Schopfheimer Straße 9, 79664 Wehr, Tel. 07762/5208-45          
E-Mail: info@geobueros.de

Suche
Baumaschinen, Bagger, auch LKW-Kipper 

 (zu kaufen) • Telefon 0171-1 95 1016

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.

www.primo-stockach.de



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
„ROSIGE“ BEERENMARMELADE:
Beeren kleinschneiden, Rosenblüten leicht zerbröseln. Beides 
mit dem Gelierzucker in einem Topf zum Kochen bringen, 
4-5 Min. unter stetem Rühren kochen. Wenn die Marmelade 
geliert, kann sie in die vorbereiteten Gläser eingefüllt 
werden. Mit Deckeln verschließen und auf dem Deckel 
stehend erkalten lassen.

SÜSSE TOMATEN-JAM: 
Tomaten würfeln und mit den restlichen Zutaten unter 
ständigem Rühren in einem Topf erhitzen. Vom Herd nehmen, 
leicht abkühlen lassen und mit dem Stabmixer oder durch 
ein Sieb fein pürieren. Die Masse durchrühren und langsam 
aufkochen lassen. Dann 5 Min. unter regelmäßigem Rühren 
sprudelnd kochen lassen – solange, bis die Marmelade 
(englisch: jam) geliert. Kochend heiß in die bereitgestellten 
Gläser füllen, mit den Deckeln verschließen; Gläser auf dem 
Deckel stehend erkalten lassen.

„KNOFELIGE“ AUBERGINENCREME: 
Auberginen in ca.1 cm dicke Scheiben schneiden, mit Salz 
bestreuen, auf einer Platte Küchenrollen-Tücher legen 
und darauf die Scheiben verteilen, 40 Min. ziehen lassen. 
Mit Küchenrollen-Tüchern trockentupfen. Petersilie- und 
Knoblauch mischen, dann zusammen mit den Auberginen und 
dem Öl in einen Topf geben. Salzen und bei geringer Hitze 
unter mehrmaligem Rühren zu einer cremeartigen Masse 
einkochen. Schmeckt lauwarm oder kalt.

RÖMISCHES ZICHORIENMUS: 
Zichorie in einem Topf 15 Min. bissfest garen, abtropfen 
lassen, gut ausdrücken. Knoblauchzehe schälen, zerdrücken 
und mit dem Öl in einer Pfanne bei großer Hitze goldgelb 
anbraten. Zichorien hinzufügen, mit Salz/Pfeffer würzen, ca. 
15 Min. auf kleiner Stufe garen, immer mal wieder umrühren. 
Pfanne vom Herd nehmen. Zichoriengemisch etwas abkühlen 
lassen, mit dem Stabmixer pürieren. Abschmecken. Kann als 
Brotaufstrich (warm oder kalt) gegessen werden.

„TOMATIGER“ SARDELLEN-KAPERN-
SCHAFSKÄSE-MIX: 
Zwiebeln mit 2 EL Öl in einem Topf goldgelb anbraten. 
Tomaten hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und 20 
Min. köcheln lassen. Kapern und Sardellen in einer Schale mit 
kaltem Wasser 3-5 Min. „entsalzen“. Unter Wasser abbrausen 
und abtropfen lassen, mit Küchentuch trockentupfen; 
anschließend zusammen mit den Basilikumblättern hacken. 
Das Gemisch in einer Schüssel mit dem Schafskäse und den 
Semmelbröseln gut vermengen und zu den Tomaten im Topf 
geben. Unter ständigem Rühren nochmals 3-5 Min. köcheln 
lassen. Falls noch etwas fl üssig, weitere Semmelbrösel oder 
geriebenen Käse dazu (falls zu fest, etwas Tomatensaft) und 
nochmals 2 Min. köcheln lassen. Lauwarm und kalt genießen.

Info & Tipps
Wer gefüllte Auberginen haben 

will, der kann hierzu den Sardellen-Ka-

pern-Schafskäse-Mix (ohne die Tomaten) 

verwenden. Die „Knofelige“ Auberginencreme 

schmeckt nicht nur auf gerösteten Brotscheiben: 

zu gegrilltem Fleisch und Fisch, in Risotto und Pas-

ta passt sie ebenso. Aus den Wurzeln der Zichorie 

(Wegwarte) kann man übrigens Kaffee-Ersatz 

(bekannt als „Muckefuck“) gewinnen. Zichori-

en aber nicht in der Natur ausgraben, 

sondern im Garten anbauen, auf dem 

Wochenmarkt oder im Hofl aden 

kaufen.
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EXPERIMENTIERFREUDE AUF DEM BROT: 

„ROSIGE“ BEERENMARMELADE, SÜSSE TOMATEN-JAM, „KNOFELIGE“ AUBERGINENCREME, 

RÖMISCHES ZICHORIENMUS, „TOMATIGER“ SARDELLEN-KAPERN-SCHAFSKÄSE-MIX

ZUTATEN 
„ROSIGE“
BEERENMARMELADE
500 g frische Beeren – 1 
Sorte oder gemischt 
2 EL getrocknete Rosenblüten
250 g  Gelierzucker 2:1
4-6 ausgekochte Gläser mit 
Deckel

SÜSSE TOMATEN-JAM
1,2 kg vollreife Tomaten
750 g Gelierzucker 2:1
1 Vanilleschote, davon das 
Mark
1 Zitrone, davon der Saft
8 - 10 ausgekochte Gläser 
mit Deckel

„KNOFELIGE“ 
AUBERGINENCREME
(4 Personen)
400 g Auberginen, gewa-
schen, Stielansatz entfernt
Salz
1 EL Petersilie, gewaschen, 
gehackt

2 Knoblauchzehen, 
geschält, gehackt
2 EL Olivenöl

RÖMISCHES
ZICHORIENMUS 
(4 Personen)
1/2 kg Zichorie, gut 
gewaschen und geputzt
1 Knoblauchzehe
4 EL Öl
Salz, Pfeffer

„TOMATIGER“ 
SARDELLEN-KAPERN-
SCHAFSKÄSE-MIX 
(4 Personen)
1 Zwiebel, geschält, gehackt
2 Esslöffel Öl
350 g vollreife Tomaten, ge-
waschen, klein geschnitten
Salz, Pfeffer aus der Mühle
30 g in Salz eingelegte 
Kapern
4 in Salz eingelegte 
Sardellenfi lets
4 Basilikumblätter
100 g geriebener 
Schafskäse
20 g Semmelbrösel
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